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Rundschreiben Nr. 3/2023 
 

 

Darf man rund um die Uhr aufs Feld? 

Grüß Gott, 

erlauben Sie mir ein heikles Thema aufzugreifen. 
Wann darf man aufs Feld? Für 
uns ist es selbstverständlich, 
dass man auf dem eigenen 
Grund und Boden notwendige 
Feld- und Erntearbeiten nach 
eigener Einschätzung und den 
Erfordernissen der Bewirt-
schaftung von den verschiede-
nen Früchten, erledigen darf. 
Tagsüber und an Werktagen 
ist das auch so. Das Recht, seinen Grund und Bo-
den zu bewirtschaften, bleibt solange uneinge-
schränkt, solange das Recht von Dritten (An-
wohnern usw.) nicht berührt wird.  

Im Immissionsschutzrecht und im Gesetz zum 
Schutz von Sonn- u. Feiertagen wird der wesent-
liche Rahmen vorgegeben: Bei Immissionen 
geht es vor allem um Lärm, welcher nach 
der TA Lärm beurteilt wird. Darin ist ziemlich 
genau geregelt, welche Geräuschkulisse vom An-
wohner akzeptiert werden muss. Wie bereits er-
wähnt, Feld- u. Erntearbeiten an Werktagen 
(Mo.-Sa.) u. tagsüber sind im Regelfall unprob-
lematisch. Zu Nachtzeiten zwischen 2200 und 600 
Uhr, in Ausnahmen zwischen 2300 Uhr und 500 
Uhr, gilt folgendes: Soweit die Arbeiten nicht an 
mehr als zehn Tagen/Nächten eines Kalender-
jahres und nicht mehr als an zwei aufeinander-
folgenden Wochentagen stattfinden, gilt in aller 
Regel der Beurteilungspegel „seltene Ereignisse“ 
von 55 dB(A), wobei bei kurzfristigen Spitzen 
der Wert überschritten werden darf.  

Für Notsituationen sieht die TA Lärm eine wei-
tere Ausnahme der Überschreitung vor, wenn 
die Arbeiten zur Abwehr eines betrieblichen 
Notstandes erforderlich sind. Zu verstehen ist 
darunter ein nicht vorhersehbares, ungewöhnli-
ches, vom Willen des Landwirts unabhängiges 
und plötzlich eintretendes Ereignis, das einen 
unverhältnismäßigen Schaden zur Folge hätte. 
Das könnte ein Schaden an der Erntemaschine, 
der die Arbeiten verzögert hat und drohender 
Wetterumbruch sein. Wir hatten in diesem Jahr 
einen Fall, bei dem um ca. 100 Uhr die Polizei we-
gen Anwohnerbeschwerden anrückte und Ge-
treideerntearbeiten einstellte, im Nachhinein zu 
Unrecht! Es drohte eine Wetterumstellung und 
die Qualität der Ernte war in Gefahr.  

Sonn-u. Feiertage: Das Gesetz über den 
Schutz der Sonn- und Feiertage enthält ein Ver-
bot aller öffentlich bemerkbaren Arbeiten, wenn 
diese Arbeiten geeignet sind, die Feiertagsruhe 

zu stören. Eine Ausnahme gilt aller-
dings für „unaufschiebbare Arbei-
ten“, die zur Befriedung häuslicher 
oder landwirtschaftlicher Bedürf-
nisse, zur Abwendung eines Scha-
dens an Gesundheit oder Eigentum 
erforderlich sind. Das wäre z. B. die 
Heuernte oder Erntearbeiten von 
Getreide usw. Schwierig wird es je-
doch, wenn eine Schönwetterperi-

ode die Arbeiten auch ohne jegliches Problem 
am Folgetag zulassen.  

Jetzt aber Schluss mit Gesetz und Recht, sehen 
wir das ganze Mal mit der Brille der Vernunft. 

Bei uns rufen Leute an, die sich über die Notwen-
digkeit von Nacht-, Sonn- oder Feiertagsarbeit 
informieren wollen, weil sie sich über Aktivitä-
ten auf den Feldern ärgern. Die Anrufer zeigen 
meist Verständnis und erkennen die Notwendig-
keit von Feld- und Erntearbeiten grundsätzlich 
an. Ich nehme mir Zeit für diese Anrufe, weil 
man einiges erklären kann und der Anruf bei uns 
sicher besser aufgehoben ist, als bei der Polizei. 
Es werden aber auch Vorkommnisse geschildert, 
die es einem schwermachen, zu argumentieren. 

Es herrscht auch Verständnis für die Situation 
der Nebenerwerbsbetriebe, die Betrieb und Be-
ruf vereinbaren müssen. 

Wir alle wissen was unaufschiebbar ist, was 
dringend ist und was nicht sein muss. Auch die-
jenigen von uns, die dem Glauben nicht so nahe-
stehen, wissen über die Bedeutung von kirchli-
chen Feiertagen. Jeder kennt seinen Nachbarn, 
wo ein Feld, eine Wiese ist und ob jemand ge-
stört wird oder nicht. Muss man wirklich durch 
die Siedlung oder durchs Dorf usw.?  
 

Wenn wir Rücksicht nehmen, dann wer-
den wir unsere notwendigen, nicht ver-
schiebbaren Feld- u. Erntearbeiten auch 
mal nachts, am Feiertag oder in Sied-
lungsnähe durchführen können.  

Wenn aber notwendig und nicht ver-
schiebbar „immer ist“ - auch bei langen 
Schönwetterperioden - dann werden wir 
nicht leicht auf Verständnis stoßen, wenn 
es wirklich sein muss.  

Peter Falter  
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Betriebshelfer gesucht! 

Du willst 

 einen abwechslungsreichen Arbeitsalltag 
 Verantwortung übernehmen 
 immer wieder neue Herausforderungen 
 Deinen Horizont erweitern 
 das gute Gefühl, am Ende des Tages in ei-

ner schwierigen Situation geholfen zu ha-
ben 

Dann werde Betriebshelfer/in – es ist 
mehr als nur ein Beruf! 

Für Hofnachfolger ist 
die Festanstellung beim 
LBHD oder als selbstän-
diger im Berufsverband 
der Betriebshelfer eine 
gute Möglichkeit, Erfah-
rungen zu sammeln und 
über den Tellerrand zu 
schauen. Auch wenn Du 
nur eine Möglichkeit 

suchst, das Praxisjahr zwischen Lehre und 
Winterschule zu überbrücken, ist diese Art 
der Betriebshilfe sicher eine gute Option. Du 
bist in der Festanstellung kranken-, arbeits-
losen- und rentenversichert.  

Das bedeutet zum einen, dass die während 
der Ausbildungszeit bezahlten Rentenversi-
cherungsbeiträge nicht „verschenkt" sind, 
weil Du bei einer Mindestbeitragszeit von 5 
Jahren einen Rentenanspruch aus der ge-
setzlichen RV erwirbst und zum anderen 
spart sich der elterliche Betrieb die Beiträge 
für den Mifa zur SVLFG. 

Auch wenn Du keinen elterlichen Betrieb 
hast oder weichender Erbe bist, kannst Du 
Dir mit der Anstellung als Betriebshelfer 
beim Maschinenring Deinen Berufswunsch 
Betriebshelfer/in erfüllen. 

Wir bieten Dir maßgeschneiderte Beschäfti-
gungsmöglichkeiten, auf selbstständiger Ba-
sis oder in der nebenberuflichen Betriebs-
hilfe. Wir passen uns Deinen freien Arbeits-
kapazitäten an!

 

Begleitung von überbreiten 
Erntemaschinen - Häcksler/Drescher 

Wie oft berichtet und sicher den meisten von 
Ihnen bekannt, 
müssen Häcksler 
und Mähdrescher, 
die eine Fahr-
zeugbreite von 
mehr als 3,00 
Meter aufwei-
sen, ein voraus-
fahrendes Be-
gleitfahrzeug zum Schutz des entge-
genkommenden Verkehrs mit sich 
führen.  

Die Details dazu sind den Lohnunterneh-
mern bestens bekannt, darüber müssen wir 
nicht mehr aufklären. Wir hätten aber 
eine Bitte im Namen ihrer Lohnunter-
nehmer: 

Das Begleitfahrzeug stellt den Lohnunter-
nehmer vor größte Herausforderungen. Es 
geht meist nicht um das Fahrzeug, begleiten 
kann jedes Fahrzeug das selbst keine Über-
breite aufweist. Nein, die Person, die das Be-
gleitfahrzeug lenkt ist der Flaschenhals! 

Sollte sich Ihr Lohnunternehmer oder der 
Fahrer der Erntemaschine mit der Bitte um 
eine Begleitfahrt zum nächsten Betrieb an 
Sie wenden, sollte es eine Selbstverständ-
lichkeit sein, dass Sie ihn unterstützen! 

Das Gesetz ist schwierig und nicht praxis-
tauglich, es wird aber derzeit keine Ände-
rung geben. Helfen wir zusammen, wir müs-
sen damit zurechtkommen! 

Sie nutzen im Stall einen Melkroboter? 

Unsere dringende Empfehlung: Es müssen 

mindestens zwei Personen mit dem Melkroboter 

vertraut sein, um für den Notfall vorbereitet zu 

sein, wenn eine Person ausfällt. 

Sie erhalten von uns natürlich bei Bedarf einen 

Betriebshelfer, aber dieser kann im Regelfall 

nicht einfach weitermachen, zu komplex ist die 

Technik.  

Deshalb: Zwei Personen müssen Bescheid wis-

sen und mit dem Roboter umgehen können. 

 

Pflanzenschutzsachkunde 

Unsere bewährten Schulungen bieten wir 

Ihnen zum kommenden Winter wieder an. 

Präsenztermine 

Kreuzer-Wirt: 

Sa.,  25.11.2023 um 900 Uhr 

Fr.  08.12.2023 um 1300 Uhr 

Onlinetermine: 

Mi.,  29.11.2023 um 1800 Uhr 

Mo.  04.12.2023 um 1800 Uhr 

Sie müssen zwingend unser Anmeldeformular 

verwenden. Laden Sie sich dieses mit dem 

QR-Code aktuell herunter. Sind dort be-

stimmte Termine nicht mehr aufgeführt, sind 

diese bereits ausgebucht. Auch bei Onlineter-

minen ist die Anmeldezahl begrenzt. 

Anmeldung ab sofort möglich. Per E-Mail an 

alfons.mittermaier@maschinenringe.de  

telefonisch oder per Fax. 

 
Anmeldung PSK 
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Kursangebot 

Trittsicher durchs Leben 
Wir bieten Ihnen jetzt im Herbst diesen Kurs 
wieder an. 

Möchten Sie etwas für Ihre Gesundheit tun, die 
Beweglichkeit verbessern und dadurch Unfäl-
len vorbeugen? In einer kleineren Gruppe ler-
nen die Teilnehmer, die Beweglichkeit und Tritt-
sicherheit zu verbessern. Die Kursleiterin erläu-
tert Ihnen die Übungen und gibt wertvolle Tipps 
für eine unfallfreie Zeit. 

Die Kosten werden von 
der SVLFG übernommen. 
Es sind 6 Abendveranstal-
tungen mit jeweils 90 Mi-
nuten im Grünen Zentrum 
in Töging organisiert.  

Der Kurs findet immer 
dienstags von 1900 bis 
2030 Uhr statt. 

Beginn ist am 7.11.2023. 
 

Wir freuen uns wieder auf zahlreiche Anmel-

dungen.  

 
Die letzten Kursteil-

nehmer. 

 

Sonderkonditionen zur Elektroprüfung 

für Mitglieder des Maschinenrings 
 

Die wiederkehrende Elektroprüfung 

ist seitens der SVLFG in Zeitabstän-

den von höchstens 4 Jahren vorge-

schrieben. 

Deshalb hat der Maschinenring mit der TÜV SÜD 

Industrie Service GmbH eine Kooperation gebil-

det und bietet die Elektroprüfung an. Die Prüfung 

entspricht den Vorgaben der Brand- und Sachver-

sicherer.  

Bisher haben sich rund 80  

Betriebe angemeldet. Lei-

der gibt es aktuell beim 

TÜV mindestens drei Mo-

nate Wartezeit. 

Rufen Sie uns an, um einen Termin zu vereinba-

ren. 

 

Motorsägenkurse 
Wir bieten unseren 

Mitgliedern in die-

sem Winter wieder 

unsere bewährten 

Motorsägenkurse an: 

2-tägiger Motorsägengrundkurs 

3-tägiger Fortgeschrittenenkurs  

AS-Baum 1, Modul B 

Bei den Kursen ist die Teilnehmerzahl be-

grenzt. Melden Sie sich deshalb baldmög-

lichst bei uns, wenn Sie einen Kurs buchen 

möchten. Die Kurse sind in den Wintermona-

ten geplant. 

 

 

Schulung Arbeitssicherheit nach dem 
„Unternehmermodell“ in Zusammen-
arbeit mit der Berufsgenossenschaft 

 

Wir planen im nächsten Winter wieder eine  
3-tägige Grundschulung.  

Diese Schulung müssen alle Landwirte und 
Unternehmer absolvieren, die Mitarbeiter 
(auch Familienangehörige mit Arbeitsver-
trag) angestellt haben, egal ob in Vollzeit, 
Teilzeit, geringfügig (Minijob) oder kurzfris-
tig (70 Tage). 

Die Schulung wird von der landw. Berufsge-
nossenschaft durchgeführt und ist kostenlos.  

Bitte umgehend anmelden.  

Termin: Di., 6.2.2024 bis Do., 8.2.24 
jeweils von ca. 900 bis ca. 1530 Uhr 

Kreuzer-Wirt, Mettenheim 

Neue Maschinenangebote von 
Mitgliedsbetrieben im Ringgebiet 

 

Letzte Frist zur Abgabe des Gasölverbil-

ligungsantrages für das Jahr 2022 ist der 

30. September 2023 (Eintreffend beim 

Zollamt). 

Es ist allerhöchste Zeit! 

 



 

 

 
  

Absenkung Pauschalsteuersatz 

Die Bundesregierung hat eine weitere Ab-
senkung des Pauschalsteuersatzes in der 
Landwirtschaft von aktuell 9,0% auf 8,4% 
zum 1.1.2024 angekündigt. 

Berücksichtigen Sie dies in Ihrer Steuerpla-
nung. Eine Anpassung der Pauschalisie-
rungsgrenze ist bisher nicht vorgesehen. 
Diese liegt weiterhin bei 600.000 € Umsatz 
im Vorjahr. 

Maschinenring auf Instagram 
 

Seit einiger Zeit ist 

der Maschinenring 

auch bei Instagram 

vertreten. 

 
 

Verpasse nichts und folge uns auf 

maschinenring_aoe_mue 
 

Wir suchen für unseren Auftritt  

Fotos und Videos! 

Wer ein gutes Foto oder Video rund um die Land-

wirtschaft hat, das wir veröffentlichen dürfen, soll 

uns das bitte zukommen lassen. Wir möchten die 

Landwirtschaft in einem positiven Licht darstel-

len. 

Per WhatsApp an 08631/3623-12 oder 

per E-Mail an peter.falter@maschinenringe.de 

 

 

 

 

Ampferbekämpfung  
mit dem Rumbojet 

 

Bis Ende Oktober ist noch eine sehr gute Zeit, 
um Ampfer in Grünlandbeständen loszuwer-
den. 

 
 

Wir können Ihnen das Verfahren mittlerweile 
flächendeckend anbieten. Da die Ampferpflan-
zen mittels Kameras erfasst und einzeln mit 
dem Pflanzenschutzmittel bespritzt werden, gilt 
dies als erlaubte Einzelpflanzenbekämpfung. 
 

Melden Sie sich bei uns. 

Ein Tipp vom Maschinenring:  

Entsorgen Sie Ihre  

Altreifenbestände!  

Das kann nämlich ein-

mal richtig Geld kosten 
und fast unbezahlbar wer-

den, wenn zukünftig 

keine thermische Verwer-

tung mehr möglich ist. 

Dieses Jahr können Sie die Tonne noch zum Preis 

von 145,00 € netto beim Entsorger SMR in Mühl-

dorf, Marie-Curie-Str. 1 (Nähe Fliegl), anliefern. 

Egal ob mit oder ohne Felge und egal ob PKW o-

der Schlepperreifen, maßgeblich ist das Gewicht. 

Zur Info: Ein normaler PKW Reifen wiegt ca. 9 

kg, mit Felge rund das Doppelte. 

Maschinenring-Strom ist immer einen Anruf wert. Melden Sie sich! 
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Das gesamte Digitalisierungsangebot ist beim Maschinenring Altötting-Mühl-

dorf vollkommen kostenlos! Es wird aktuell stark ausgebaut (z. B. Abrech-

nungsmodul für Lohnunternehmer). 

Die Gebühren werden aus Haushaltsmitteln bestritten. Diese Vorgehensweise wollen wir beibehalten um 

allen unseren Mitgliedern, egal ob groß oder klein, diese Möglichkeiten bieten zu können.  



 
 

 

Schee & guad 

Diesmal zwei Kursangebote! 
 

 

Mais ab Feld 
Auf unserer Internetseite 

mr-altoetting-muehldorf.de 

finden Sie ab sofort wieder Verkäufer von 
Mais ab Feld. Sie können sich die Verkäu-
ferliste downloaden oder von uns zufaxen 
lassen. 

Melden Sie sich, wenn Sie Mais anbieten 
oder verkaufen wollen.  

Fahrsicherheitstraining 
Fahren mit Verantwortung! 

 

Ein Kurs für alle Alters- und Könnens-
stufen. Für Führerscheinneulinge  

und „alte Hasen“. 

Termin: Samstag, 11. November 2023 

 

Die 1-tägigen Kurse finden 

beim Auslieferungslager der 

Fa. Gruber Landtechnik, 

Ampfing, statt. 

 

 
 

Ziel des Trainings ist, sich der 

Größe des Fahrzeuges und der 

Wirkung auf andere Verkehrs- 

teilnehmer besser bewusst zu werden und Ge-

fahrenquellen (z. B. toter Winkel, Abbiegen 

mit Anhängern, weit überstehende, aussche-

rende Anbaugeräte usw.) besser einschätzen zu 

können.  

Es werden Gefahrensituationen, wie sie im-

mer wieder vorkommen können, simuliert 

und die richtige Vorgehensweise bespro-

chen und „erfahren“. Es wird geübt, wie bei 

Gefahr richtig reagiert werden kann. 

Der Kurs kostet 150 € netto pro Person. 

Wir freuen uns auf Anmeldungen. Die Teil-

nehmerzahl ist auf 12 Personen/Kurz begrenzt. 

Frauen sind natürlich besonders willkommen. 

Brot selber backen 

Termin:  
Sa. 11.11.2023 von 900 Uhr bis 1300 Uhr 

Ort: Gaststätte Maier-Häusler 
Gallenbach 31, 84574 Taufkirchen 

In diesem Brotbackkurs erfahren Sie einiges 
über Urgetreidesorten wie Emmer, Einkorn 
und Dinkel. Gemeinsam werden Sie das hof-
eigene Getreide frisch mahlen und folgende 
Brotteige herstellen: 

 Einkorn-Nussbrot 

 Emmer-Dinkel Fladen 

 Bauernbrot mit Dinkel 

Die Brote werden vor Ort gebacken und bei 
einer gemeinsamen Brotzeit verköstigt.  

Kosten inkl. Rezepte, Brotzeit mit verschiede-
nen Aufstrichen und Getränken 50,00 €/Per-
son 

Melden Sie sich bei uns baldmöglichst an, die 
Teilnehmeranzahl ist begrenzt. 

Käse selbst herstellen 

Termin: 
Sa. 18.11.2023 von 900 bis 1430 Uhr 

Ort: Hofmolkerei Franz Obereisenbuchner, 
Hutlehen 44, 84518 Garching/Alz 

Bei diesem Kurs wer-
den drei verschiedene 
Käsearten hergestellt, 
die jeder in der eige-
nen Küche nachma-
chen kann. 

Da Käse normalerweise lange reift, wird ein 
sehr interessanter Arbeitsgang oben draufge-
stetzt und der Käse filiert. So entsteht ein 
Pasta-Filata-Käse "Scamorza". Hier kann je-
der sein eigenes Exemplar herstellen und mit 
nach Hause nehmen, denn der Scamorza 
kann sofort genossen werden. 

Kosten inkl. Käseanleitungen, Schutzklei-
dung, Brotzeit, Getränke und ihr eigener 
Scamorza-Käse und Ricotta zum Mitneh-
men 90 €/Person. 

Auch hier bitten wir um baldige Anmeldung. 

 

 

 
 

 

QR Code – so läuft ein 

Fahrertraining ab. 

 


